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e) beider Eltern 8. 1703.

Gilt das Kind nicht als ehelich, weil beiden Ehegatten
die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung bekannt war!, so
kann es gleichwohl von dem Vater?, solange er lebts, Unter-

halt“ wie ein eheliches Kind verlangen. Das im §. 1612
Abs. 2 bestimmte Rechts steht dem Vater nicht zu.

I 15661,IIà1591, IIb 1681, 111 1679. M. IV, 848. Prot. IV, 667
bis 669. D. 237.

1. 8 1699 A. 1, 5, 6. Das Kind hat nur die Rechte eines unehel.
Kindes, soweit § 1703 nicht Ausnahme macht. Gegen die Mutter und
deren Verwandte hat es die Rechte eines ehel. Kindes, s. 8§ 1705.

2. selbstverständlich auch von der Mutter s. A. 1. Aber der Bater

ist vor der Mutter verpflichtet, § 16062.
3. Das Kind hat kein Erbrecht, wohl aber das Recht aus § 1712.

Es kann an Stelle der Rechte aus § 1703 auch die Rechte aus § 1708 f.

geltend machen.
4. § 1601. Sonstige Rechte nicht; nicht Aussteuer.
5. 88 1601 ff.; dies alles erst, nachdem die Nichtigkeit der Ehe er-

klärt ist, s. § 1700 A. 3; bis dahin hat das Kind die Stellung eines
ehel. Kindes. Ausgenommen § 16992.

6. Wahl über Art und Zeit, wie und wann der Unterhalt gereicht
werden will. Es tritt § 16121 ein.

Aufechtbarkeit wegen Drohung §. 1704.

Ist die Ehe wegen Drohung anfechtbar und angefochten,
so steht der anfechtungsberechtigte Ehegattes einem Ehegatten
gleich, dem die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung un-
bekannt war.:

2 156, IIa 1592, 1Ib 1682, III 1680. M. 1IV, 850. Prot. I7, 670, 676.. 287.

1. 88 123, 124, 1335.
2. Anfechtungsklage, § 1341, oder Erklärung gegenüber dem Nach-

laßgerichte, § 1342.
3. 8 1346 M. 1.

4. D. h. er hat die Stellung des gutgläubigen Gatten, obgleich
ihm die Anfechtbarkeit der Ehe bekannt war.

Sechster Titel.

Rechtliche Stellung der unehelichen Kinder
* Unehelich ist ein Kind, bei dem die Voraussetzungen der 88 1591.

1592 nicht vorliegen, ferner ein Kind, dessen Eltern nicht verheiratet
sind oder in einer nach § 1324 nichtigen Ehe oder in einer Ehe leben.
deren Nichtigkeit beide bei der Eheschliesung kannten. Ehewidrige Kinder

sind nicht schlimmer gestellt als die sonstigen unehel. Kinder. Brautkinder
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nicht besser. Das unehel. Kind hat gegenüber der Mutter die Stellung
eines ehel. Kindes, doch hat die Mutter nicht die elterl. Gewalt; es tritt
in deren Familie ein, als wäre es ein ehel. Kind; es ist mit den Ver-
wandten der Mutter verwandt und hat alle Rechte aus diesem Ver-

ältnis (Unterhaltsanspruch, Erbrecht). Zwischen dem Vater sowie den
erwandten des Vaters und dem Kinde besteht keine Verwandtschaft.

Aber § 1589 A. 4. Die Unehelichkeit wird in ihren Wirkungen auf-
ehoben durch Legitimation, Ehelichkeitserklärung oder Annahme an
indesstatt. Personenstand des unehel. Kindes &amp;. RSt. 3447. Über-

gangsvorschr. a. 208, Internat. Privatrecht a. 20, 21.

1. Berhältnis zur Mutter 8§. 1705.

Das uneheliche Kind hat im Verhältnisse zu der Mutter
und zu den Verwandten der Mutter die rechtliche Stellung

eines ehelichen Kindes.2
1566, IIà 1598, IIb 1688, III 1681. M. IV, 851. Prot. IV, 670, 676.

1. nicht zum Vater (§ 1708). Zur Mutter kraft
erkennung bedarf es nicht. Vermutung der
Fehlt es z. B. an einem Eintrag in dem oder ist der
Eintrag falsch, so kann das Kind die Mutterschaft die Mutter
das Kind verleugnen. Besitzstand begründet keine gesetzl. Vermutung.
Verfahren s. ZPO. 88 640 ff. Verjährung § 204.

2. Ausnahmen 88 1706, 1707. Im übrigen Erbrecht und Unter-
haltsanspruch gegenseitig wie bei ehelichem Verhältnis. Anwendbar sind,
abgesehen von den Bestimmungen über elterliche Gewalt (88 1626 ff.):

 9 1305, 1307, 1601, 1617, 1620, 1747, 1778. Vgl. auch § 1900.
icht anwendbar §§ 1776 Nr. 2, 1782, 1845, 1858, 1859, 1880, 1898,

1899, 19002, 1904. Für das Kind wird ein Vormund bestellt, § 1773
A. 2 Nr. 2; die Mutter kann bestellt werden. Zuständigkeit des VG.s
JG. 898 35, 36. Wohnsitz § 111, E. Bay. 9 5/1, 1016. Stand und
Adel nach Landesrecht; Pr. a. 89 Nr. 1c, ALR. II, 2, 8 641.

Name §. 1706.
Das uneheliche Kind erhält: den Familiennamen der Mutter.
Führt die Mutter infolge ihrer Verheirathung einen

anderen Namen, so erhält das Kind den Familiennamen, den
die Mutter vor der Verheirathung geführt hat. Der Ehemann
der Mutter kann durch Erklärung gegenüber der zuständigen
Behörde" dem Kinde mit Einwilligung des Kindes? und der

Mutter seinen Namen ertheilen; die Erklärung des Ehemanns
sowie die Einwilligungserklärungen des Kindes und der Mutter

sind in öffentlich beglaubigter Form7 abzugeben.
I 1569, II 1594, IIU 1685, III 1682. M. IV, 859. Letzter Satz durch
RT. hinzugefügt. Prot. IV, 670, 671, 676. D. 288.

Einer An-

gibt es nicht.
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1. kraft Gesetzes. Ein anderer Name darf ihm nicht beigelegt werden,
insbes. nicht der des Vaters, selbst nicht im Falle der Anerkennung (8 1718.,
wenn nicht nach Abs. 2. Namensrecht 8 12.

2. d. i. den Mädchennamen, selbst wenn die unehel. Mutter infolge
einer Verehelichung schon zur Zeit der Geburt des Kindes einen anderen

Namen führte.
3. nicht: der Vater des Kindes. Anerkennung des Kindes nicht er-

forderlich. Ist der Mann der Mutter der Vater des Kindes, dann § 1719.
4. mündlich zu Protokoll oder schriftlich; letzteren Falles in öffentl.

beglaubigter Form; s. auch §§ 1305, 143", § 1342 A. 2. Die Behörde
ist landesgesetzl. zu bestimmen. Pr. Standesbeamter, der Eheschließung
oder Geburt beurkundet hat, sonst Amtsger. a. 68 82 E. K. 20 A.4
B. Distriktspolizeibehörde 8V. v. 24. 12. 99 §18; S. Amtsger. a. 33,
V0O. v. 29. 5. O00; W. Standesbeamter a. 2661; Ba. Amtsger. R.

§ 28; II. Amtsger. a. 118; M.Sch. Justizminist. § 221; Bek. v.
21. 2.00; S.W. wie Preußen § 1931; M. St. Landesregierung § 219:
O. 919; S.A. § 96; S.K.G. a. 43; A. a. 60: Sch.S. a. 49 § 2; R.

N. L. § 119; R. j. L. § 96; Br. § 53; Hb. 8 68; E.L. Standesbeamte
und, wenn Kind nicht in Els.-Lothr. geboren ist, Staatsanwalt, § 118.
— Randvermerk im Geburtsregister PStG. 8§ 26.

5. Einwilligung (vorherige Zustimmung, § 183) kann gegenüber
der Behörde und gegenüber dem Ehemann abgegeben werden. Ist das
Kind minderjährig, Einwilligung des gesetzl. Vertreters; §§ 17238, 1729:
finden keine Anwendung. Ist der Mann der Mutter der gesetzl. Ver-.
treter des Kindes, so kann er dessen Einwilligungserklärung und seine
Erklärung der zuständigen Behörde gegenüber abgeben, ohne daß es der
Bestellung eines Pflegers bedarf, E. Bay. 6435.

6. Weitere Folgen hat die Namenserteilung nicht; privatrechtl.
Namensänderung; Zustimmung der Behörde nicht erforderlich. Aber
kein Widerruf, keine Zurücknahme; Anderung des erteilten Namens nur
in den sonstigen Formen der Namensänderung; s. § 12 A. 1. Adel
bestimmt sich nach Landesrecht.

7. § 1342 A. 3. B. JIMl. 023208. Abweichung von 3 1822.
Pr. Zuständigkeit des Standesbeamten zur Beurkundung der Erklärung
des Mannes und der Einwilligungserklärungen a. 68 &amp; 2; ebenso
W. a. 26617. SW. 8&amp; 1932. E.L. Standesbeamter oder Notar AG.

FG. 8 48.

Stellung der Mutter S. 1707.

Der Mutter steht nicht die elterliche Gewalt! über das

uneheliche Kind zu. Sie hat das Recht und die Pflicht, für
die Person des Kindes zu sorgen3,zur Vertretung des Kindes
ist sie nicht berechtigt. Der Vormunds des Kindes hat, soweit
der Mutter die Sorge zusteht, die rechtliche Stellung eines

Beistandes.“
1 1570. IIn 1595, III. 165, III 1683. M. Iv, 859. Prot. IVW. uy2, 874.
D. aus.
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1. weder Vertretun noch Vermögensverwaltung noch Nutznießung.
Ausnahme von§1705.Vgl.881634,1696,17022s.auchu.136 Nr. 2.

A. Also nur den einen Teil der in der elterl. Gewalt liegenden
Rechte, §8 1631 bis 1633, insbesondere das Erziehungsrecht und das

Recht, das Kind zu sich zu nehmen. Unterhaltsrechte des Kindes s. § 1708
A.3. Das VG. kann der unehel. Mutter ihre Rechte nur im Falle

des 8 1666 beschränken oder entziehem . Bay. 1400, 115868. Vertrags-mäßig kann die Mutter auf ihre Rechte nicht verzichten. Religiöse Er-
ziehung a. 134 s. ZE. KG. 25 A. 21

3. der stets bestellt werden muß. Der Vormund hat die Sorge
für das Vermögen, in persönlichen Angelegenheiten nur das Recht der
Vertretung. Verhältnis der Mutter zum Vormund f. 8§ 1696 A. 2. Die
Mutter kann Vormund werden (8 17782,). Die Mutterrechte (A.2)
stehen ihr auch in diesem Falle zu; also auch hier § 1666, nicht§1838.
Anzeige der Geburt des unehel. Kindes s. FGG. 8 48.

4. D. h. der Vormund hat die Mutter bei der Ausübung der
Sorge für die Person des Kindes zu unterstützen und zu überwachen
sowie dem VG. Anzeige zu machen, falls Einschreiten geboten erscheint
§ 1689. Vgl. § 17022 Satz 2.

2. BerhältnisdesBaters
2) zuuerhül nterhaltspflicht . 1708.

Der Vater: des unehelichen Kindes ist verpflichtet, dem
Kindes bis zur Vollendung des sechzehnten Lebensjahrs den
der Lebensstellung der Mutter entsprechenden Unterhalt“ zu
gewähren. Der Unterhalt umfaßt den gesammten Lebensbedarf
sowie die Kosten der Erziehung und der Vorbildung zu einem

Berufe.
Ist das Kind zur Zeit der Vollendung des sechzehnten

Lebensjahrs? in Folge körperlicher oder geistiger Gebrechen
außer Stande, sich selbst zu unterhalten, so hat ihm der Vater

auch über diese Zeit hinaus Unterhalt zu gewähren die Vor-
schrift des §. 1603 Abs. 1 findet Anwendung.

1 1571, 1573, 1574, 1Ia1596t, IIb 1686, 1# 1684. M. 1IV, 864, 893,895. Prot. r*i2 * 672, 676, GOso bis 687. 238f.Absf. 2 durch Rt.
zugesetzt.

1. § 1717. Anerkennung des Kindes (§ 1718) nicht Voraussetzung:
auch wenn die Vaterschaft im Wege des Rechtsstreits festgestellt wurde.
Vgl. auch BPO. 8 644.

2. erzwingbar durch den gesetzl. Vertreter des Kindes, nicht durch
die Mutter, vgl. aber § 1716. Verjährung des Anspruchs 88 1942,

197, nicht § 204. Vgl. 5• 88 258, 323, 708 Nr. 6. Pfändungs-
freiheit 8PO. 8 8501 Nr.2,s. auch § 1408 A. 2. Konkurs des Vaters
KO. 8§ 32. Internat. Privatrechts.a.21.

3. Das Recht des Kindes entsteht erst mit der Vollendung der
Geburt (§ 10, also kein Vollstreckungsrecht vorher #. Rt. 14451. Rechte

Bürgerliches Gesetzbuch. Handausgabe. 9. Aufl. 63
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der Mutter s. 88 1715, 1716. Da der Unterhaltsanspruch des Kindes
eine Angelegenheit ist, die auch die Sorge für die Person des Kindes

betrifft, fällt er in den Rahmen der der Mutter nach 8 1707 Satz 2
zustehenden Rechte und Pflichten. Beschwerderecht der Mutter E. KG.
38 A.65. Das Kind hat keine Unterhaltspflicht gegen den Bater. Die
Abkömmlinge des Kindes haben keinen Unterhaltsanspruch.

4. 8 1610. Nicht der väterlichen Lebensstellung entsprechend. Un-
abhängig von Leistungsfähigkeit des Vaters und Bedürftigkeit des
Kindes. Nicht Einrede des Notbedarfs (anders §§ 1602, 1603), nicht
nur notdürftiger Unterhalt. Sonst keine Rechte, keine Pflichten. Die
Verwandten des Vaters sind nicht unterhaltspflichtig. Auf die Unter-
haltspflicht finden die §§ 519, 5292, 829, 843“, 844 Anwendung.

5. Später eintretende Gebrechlichkeit bleibt außer Betracht.
6. nicht aus anderen Gründen, insbesondere nicht Bedürftigkeit.

Das Kind muß beweisen.
7. wenn nötig, bis zum Tode. Auch bei nur geminderter Ar-

beitsfähigkeit wird Unterhalt über Abfs. 1 Hiaus zu gewähren sein.8. Einrede des Notbedarfs; nur hinsichtl. Abs. 2.

Haftung vor der Mutter 8. 1709.

Der Vater ist vor der Mutter! und den mütterlichen Ver-

wandten des Kindes unterhaltspflichtig.
Soweit die Mutter oder ein unterhaltspflichtiger mütter-

licher Verwandter? dem Kinde den Unterhalt gewährt, geht der
Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den Vater auf die Mutter

oder den Verwandten über.“ Der Uebergang kann nicht zum

Nachtheile des Kindes geltend gemacht werden.
1 1571, II 1596„, IIP 1687, III 1685. M. IV, 879. Prot. IV, 680
bis 682, VI, 301, 302. D. 240.

1. Vgl. § 1606-; unter Umständen allein, insbesondere hat der
Vater nicht bloß einen angemessenen Beitrag zu leisten. Kann der Vater
den Unterhalt nicht oder nicht ganz reichen, so müssen die Mutter und
die mütterlichen Verwandten eintreten, s. § 1601 A. 1; 8 1739.

2. Andere Personen nicht. Für solcheGelen 88 677 ff., 812 ff.
3. Im Umfange der 89. 1708, 1711. Sind geringere Unterhalts-

aufwendungen von Mutter oder Verwandten gemacht worden, so be-
kommen sie nur entsprechenden Ersatz, das andere fällt dem Kinde zu.

4. kraft Gesetzes s. 8 1607 A. 3.
5. Der Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den Vater geht dem

Ersatzanspruche der Mutter und der Verwandten vor. BVgl. auch 7.
RN. 76 16".

Art der Unterhaltsgewährung S. 1710.

Der Unterhalt ist! durch Entrichtung einer Geldrente? zu

gewähren.
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Die Rente ist für drei Monate vorauszuzahlen.) Durch
eine Vorausleistung" für eine spätere Zeit wird der Vater

nicht befreit.
Hat das Kind den Beginn des Vierteljahrs erlebt, so ge-

bührt ihm der volle, auf das Vierteljahr entfallende Betrag.#
 1574, 15762, IIa 1597, IID 1688, III 1686. M. IV, 898. Prot. IV,
677, 638. D. 241.

1. Andere Regelung nur mit Zustimmung des gesetzl. Vertreters

den hees und nach § 17141 mit Genehmigung des VG.s. § 16121 Satz2gilt nicht.
2. kein Anspruch auf Verpflegung in Haus und Familie des Vaters,

Geldleistung: § 1361 A. 4. Geltendmachung im Konkurs KO. 832.

3. 9 760, 13611, 1612. Vgl. 8PO. 88 258, 323.
4. Vgl. § 1614 A. 2. Vertragsmäßige Anderung der Zahlungs-

fristen s. § 17141.
5. Zwingende Vorschrift, ohne daß, wie § 1614,erneuteBedürftig-

keit vorliegen muß. Aber soweit das Vorausgeleistete noch nicht auf-
gebraucht ist, wird eine Nachforderung ausgeschlossen sein.

Für die Vergangenheit 8. 1711.

Der Unterhalt kann auch für die Vergangenheit verlangt
werden.

1 1574, II 1598, IIb 1689, III 1687. M. IV, 899. Prot. IV, 677, 683.
D. 241.

1. unbeschränkt, ohne Rücksicht auf gegenwärtige oder frühere

Leistungsfähigkeit oder Dürftigkeit. Aber gegen den Anspruch aus
§8 1708“ ist auch hier die Einrede des Notbedarfs gegeben. Verjährung
lJ 197, nicht § 204.

2. Weder vorherige Verzugssetzung des Vaters erforderlich, noch auf
die Ansprüche seit Rechtshängigkeit beschränkt. Anders § 1613.

Abfindungsrecht der Erben §. 1712.

Der Unterhaltsanspruch erlischt nicht mit dem Tode des
Vaters?; er steht dem Kinde auch dann zu, wenn der Vater

vor der Geburt des Kindes gestorben ist.

Der Erbe des Vaters ist berechtigt, das Kind mit dem

Betrag abzufinden, der dem Kinde als Pflichttheil gebühren
würde, wenn es ehelich wäre.3 Sind mehrere uneheliche Kinder
vorhanden, so wird die Abfindung so berechnet, wie wenn sie
alle ehelich wären.4

1 15751, II 1599, IID 1690, III 1688. M. 1I7, 902. Prot. 1V, 677,
684. D. 241.

1. Anders § 1615. Der Anspruch wird Nachlaßverbindlichkeit
(§§ 1967 ff), also bekommt das unehel. Kind unter Umständen mehr
als das eheliche, s. aber Abs. 2.

68*
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2. wohl aber mit dem Tode des Kindes, § 17131; die Mutter
kann ihn nicht geltend machen. Aber 88 17108, 1709-2.

3. 88 2303 ff., vgl. § 262 A. 1. Bei Uberschuldung des Nachlasses
kein Pflichtteil und keine Abfindung. Das Recht des Erben wird durch
die Vereinbarung einer Abfindung nach § 1714 ausgeschlossen, nicht aber
dadurch, daß die Unterhaltsquote durch Urteil festgesetzt ist.

4. auch wenn sie nicht alle abgefunden werden; unehel. Kinder,
die nicht mehr unterhaltsberechtigt sind, bleiben außer' Betracht.

Erlöschen §. 1713.
Der Unterhaltsanspruch erlischt mit dem Tode des Kindest,,

soweit er nicht auf Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nicht-
erfüllung für die Vergangenheit oder auf solche im voraus zu
bewirkende Leistungen gerichtet ist, die zur Zeit des Todes des
Kindes fällig sind.3

Die Kosten der Beerdigung hat der Vater zu tragen,
soweit ihre Bezahlung nicht von dem Erben des Kindes zu er-

langen ist."
-164 1575, IIa1600, IIb1691, 1II 1649. M. ur, 904. Prot. Ir,

1. 8 16157. 2. § 1013u. A. 3. 88 1615, 1710.
4. und soweit er überhaupt noch unterhaltspflichtig ist. Die

Mutter oder die mütterl. Verwandten haften als Erben in erster Linie.
§8§ 16152, 1968, s. auch § 844.

Bereinbarung §. 1714.
Eine Vereinbarung zwischen dem Vater und dem Kinde

über den Unterhalt für die Zukunft? oder über eine an Stelle

des Unterhalts zu gewährende Abfindung bedarf der Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts.“

Ein nentgelklicher Verzicht auf den Unterhalt für die
Zukunft ist nichtig.5

IIa1601, 10b 1692, 111 1690. M. IV, 905. Prot. 1V, 677. 61.

1. auch dem volljährigen (§ 17082); auch wenn die Vereinbarung

vor dem Prozeßgericht geschlossen wird, X. R. 56 290. An keine Form ge-
bunden, vgl. J2. R. 57 3%, aber 3. #794• Nr. 5. B. a. 107 1.

2. über Höhe und Ark der Leistung, z. B. ob der Unterhalt entgegen
* 17101 in Natur geleistet werden soll.

"3. Verzicht auf Unterhaltsanspruch für die Zukunft, anders § 10141.
4. 8§ 182§ ff. Zuständigkeit s. WGG. 88 35, 36, 132. Gegen Ver-

weigerung der Genehmigung hat der Vater kein Beschwerderecht, 4
FG. 113. Abfindung über Unterhalt für die Vergangenheit (8 1711.

bedarf der Genehmigung nicht.
5. § 131. Anders § 16142, wonach auch der entgeltl. Verzicht

Abfindung) nicht für die Zukunft entlastet.



II. Abschn.: Verwandtsch. 6. Tit.: Rechtl. Stellg. d. unehel. Rinder.1077

b) zur Mutter §. 1715

Der Vater ist verpflichtet:, der Mutter die Kosten der

Entbindung sowie die Kosten des Unterhalts für die ersten
sechs Wochen nach der Entbindung? und, falls in Folge der
Schwangerschaft oder der Entbindung weitere Aufwendungen noth-
wendig werden 5, auch die dadurch entstehenden Kosten“ zu ersetzen.
Den gewöhnlichen Betrag der zu ersetzenden Kosten kann die
Mutter ohne Rücksicht auf den wirklichen Aufwand verlangen.“

Der Anspruch steht der Mutter auch dann zu, wenn der

Vater vor der Geburt des Kindes gestorben" oder wenn das

Kind todt geboren ist.
Der Anspruch verjährt in vier Jahren. Die Verjährung beginnt

mit dem Ablaufe von sechs Wochen nach der Geburt des Kindes.7
I 15771 Satz 1, 1578, II# 1602, 11b 1693, 11I 1691. M. IV, 906, 217.
Prot. IV, 685 bis 689, V, 144, 145, VI, 308 bis 310. D. 241. u. 21.

1. Unabhängig von der Leistungs r5 des Vaters und der
Bedürftigkeit der Mutter. Die Vaterschaft muß feststehen §§ 1717,
1718. Form und Zuständigkeit zur Beurkundung der Vereinbarung s.
§ 1714 M. 1, 4.

2. GewO. 8 1375. Nicht Unterhalt in Natur, sondern Geld-

leitung (§ 1710). Nicht bloß innerhalb der Grenzen der Notdurft. Auch
wenn die Mutter schon vor Ablauf von 6 Wochen wieder arbeitsfähig ist.

3. auch über sechs Wochen hinaus. Ursächlicher Zusammenhang!
Auch für die Zeit vor der Niederkunft.

4. Alle durch die weiteren Aufwendungen entstehenden Kosten,
z. B. wegen Krankheit, wegen Arbeitslosigkeit, zur Erlangung einer
neuen Stellung, wenn die frühere infolge der Schwangerschaft verloren

ing. Aber nur Aufwendungen; sonstigen Schaden nicht, also nicht
Schadenersatz wegen Verlustes der früheren Stellung. Die Mutter muß
beweisen. Wegen der Ersatzpflicht s. § 257. Daneben gegebenen Falles
88 825, 8477, 1300. 4

5. derBetra bemißt sich nach der Lebensstellung der Mutter bei
regelmäßigem Verlaufe der Entbindung ohne Rücksicht auf Bedürftig-
keit. Sind höhere Kosten erwachsen, so muß die Mutter beweisen. Der
Betrag ist zu entrichten, auch wenn besondere Kosten nicht entstanden
oder wenn sie von dritter Seite bestritten worden sind. Sicherstellung
§ 17161.

6. Die Verbindlichkeit aus Abs. 1 wird Nachlaßverbindlichkeit, 8 1967.
7. Berechnung §§ 187, 188. — Ausnahme von 88 195, 198.

Geltendmachung im Konkurs KO. § 32.

JP) Sicherstellung §. 1716.

Schon vor der Geburt! des Kindes kann auf Antrag der

Mutter“ durch einstweilige Verfügung? angeordnet werden, daß
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der Vater“ den für die ersten drei Monate dem Kinde zu ge-

währenden Unterhalt alsbald nach der Geburt an die Mutter

oder an den Vormundö zu zahlen und den erforderlichen Be-

trag angemessene Zeit vor der Geburt zu hinterlegen hat.“ In
gleicher Weise kann auf Antrag der Mutter die Zahlung des
gewöhnlichen Betrags der nach §. 1715 Abs. 1 zu ersetzenden
Kosten an die Mutter und die Hinterlegung des erforderlichen

Betrags angeordnet werden.
Zur Erlassung der einstweiligen Verfügung ist nicht erforder-

lich, daß eine Gefährdung des Anspruchs glaubhaft gemacht wird.
IIa1608, 11b 1694, III 1692. Prot. IV, 685 bis 694. D. 241.

1. Wann vor der Geburt, sagt das Gesetz nicht. Zu beachten, daß
vor der Geburt die Empfängniszeit noch nicht feststeht, was für die Be-
hauptung der Vaterschaft von Bedeutung ist. Vgl. auch § 1 A. 5.

2. die hier berechtigt ist, die dem Kinde künftig zufallenden Rechte
geltend zu machen. Kein Pfleger für die Leibesfrucht, E. FG. 2 116, f.
auch § 1912 W. 2. 3. 3PO. 8 395, s. A. 7.

4. Materielle Voraussetzung ist die Vaterschaft, prozessuale ist
Glaubhaftmachung (8PO. 8 294) der Vaterschaft durch die Mutter. Die
Verteidigung des Vaters, z. B. Einrede aus § 17171, ist wegen 8#.
8 294 beschränkt.

5. nach Anordnung des Gerichts, das die einstweilige Verfügung
erläßt. Nicht der Vater hat die Wahl. Zahlungspflicht tritt nicht vor
der Geburt ein.

6. Abwendung der Zwangsvollstreckung vor der Geburt ermöglicht,
3PO. 8 7132, Hinterlegung a. 144 ff.

7. Vgl. §§ 8851 Satz 2, 8992. Ausnahme von 3P. 88§ 917,
918, 920, 935. Alle sonstigen Voraussetzungen der einstweiligen Ver-
fügung müssen vorliegen.
d) Beweis der Baterschaft §. 1717.

Als Vater des unehelichen Kindes im Sinne der §§. 1708

bis 1716 gilt!, wer der Mutter innerhalb der Empfängnißzeit

beigewohnt hat?, es sei denn, daß auch ein Anderer ihr inner-
halb dieser Zeit beigewohnt hat.Ä Eine Beiwohnung bleibt
jedoch außer Betracht"!, wenn es den Umständen nach offenbar
unmöglich ists, daß die Mutter das Kind aus dieser Beiwohnung

empfangen hat.
Als Empfängnißzeit gilt die Zeit von dem einhundert-

einundachtzigsten bis zu dem dreihundertundzweiten Tage vor
dem Tage der Geburt des Kindes, mit Einschluß sowohl des

cinhunderteinundachtzigsten als des dreihundertundzweiten Tages.“
1 1572, 1577 7, IIa 1604, 11 1695, III 1693. M. IV, N#, 9038. Prot
IV, 672 bie 680, 861, VI, 302, 303. D. 239.
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1. nicht als wirklicher Vater, sondern als unterhalts- und ent-
schädigungspflichtig nach 88 1708 bis 1716; ihm stehen nicht die Rechte
der Baterschaft zu, s. §8 1701 A. 3. S. auch § 1310 A. 5. Die Fest-
stellung der Vaterschaft im Sinne des § 1717 ist nicht Feststellung der
Abstammung im Sinne des § 26 PStG., 24. KG. 26 4A-39, Bay. 71.

2. Die Vaterschaftsklage im Sinne der A. 1 kann von der Mutter,
dem Kinde und von Dritten, die rechtliches Interesse haben, erhoben

werden. Es gelten die allz. Prozeßvorschriften, nicht ZPO. 88 640 bis
643, s. BPO. 8 644. Ist die Beiwohnung innerhalb der Empfängnis-
zeit erwiesen, so tritt die gesetzl. Vermutung ein, jedoch ist Beweis des
Gegenteils im Umfange des § 17171 zugelassen; vgl. ZPO. 8§ 292.

3. Einrede mehrerer Beihälter, durch die die gesetzl. Vermutung
entkräftet werden kann. Die Einrede kann nicht vosschühen, wer das

Kind nach § 1718 anerkannt hat. Haben mehrere der Mutter in der

Empfängniszeit beigewohnt, so ist die Vaterschaft ungewiß; es besteht
gegen niemand ein Anspruch.

4. d. h. obgleich der Beklagte die Beiwohnung eines anderen inner-

alb der Empfängniszeit nachgewiesen hat, hastet er doch, wenn die
utter beweist, daß aus dieser Beiwohnung die Schwangerschaft offen-

bar unmöglich entstanden sein kann. Anderseits bleibt die bewiesene
Beiwohnung des Beklagten außer Betracht, wenn der Beklagte beweist,
daß aus ihr die Schwangerschaft offenbar unmöglich entstanden sein kann.

5. 8§ 1591 A. 4, 1720 A. 3. Beispiel: Die Mutter war zur

Zeit der zweiten Beiwohnung schon schwanger.
6. 15921. Die Ausnahme des 8 1592 findet sich hier nicht,

weil sie nur im Interesse der Ehelichkeit zugelassen ist.

e) Anerkennungd.Baterschaft §. 1718.

Wer seine Vaterschaft nach der Geburt des Kindes in einer

öffentlichen Urkunde? anerkennt3,kann sich nicht darauf berufen!,
daß ein Anderer der Mutter innerhalb der Empfängnißzeit bei-

gewohnt habe.5
IIa 1605, IIb 1696, III 1694. M. XV, 892. Prot. I7V, 678 bis 680,
70 bis 704, VI, 305, 3041. D. 240.

1. Die vorher ersolgte Anerkennung hat nur die Bedeutung eines
Beweismittels; ebenso die Anerkennung in nicht öffentlicher Urkunde.
Anerkennung nach dem Tode des Kindes noch wirksam (für § 1715)
2E. R. 58338. Die Anerkennung ist für das Kind wirksam, auch wenn
sie nicht zur Kenntnis des Kindes kommt. Gl. Utl.

2. im Sinne der ZPO. 8 415. BVgl. 8 1720 M. 4, § 128 A. 3.
Offentliche Beglaubigung genügt nicht, § 129 A. 5. Zuständigkeit Amts-

g# Notar; außerdem Standesbeamter, wenn die Anerkennung bei der
nzeige der Geburt des Kindes oder bei der Eheschließung der Eltern

erfolgt, FGG. 8 1677. Landesrechtlich kann die Zuständigkeit noch anderen
Behörden oder Beamten übertragen werden, FG#. § 191. Dies ist
geschehen: Pr. a. 70 der Standesbeamte, der die Geburt oder die

Eheschließung beurkundet, auch wenn die Anerkennung später erfolgt;
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B. u. Ba. haben es bei FGWG. § 167" gelassen; fürB.s. VormO. v.
19. 1. 008§§9°,51; S. wie Preußen Ges v. 15. 6ö. O0d. §8 44: W. wie

Preußen a. 267; H. ebenso a. 119; M.Sch. 8§222 und M. St. § 220

neben F#. 8 1677 noch die Behörden. denen die Verrichtungen des
VSG.soder des Nachlaßgerichts obliegen; S. W. AG. FGG. Art. 9 (Standes-
beamte): S.M. a. 23 81; S.K.G. a. 45; A. a. 61; Sch.S. a. 52:

O. 919; Sch. R. 8 153; R.u. L. AG. FGG. '89 Standesbeamte): Wa.
a. 34; I. 8 38: Lii. 8 119; IIb. FGG. 8 12. Diese alle wie Preußen:

E.L. wie Pr. AG.FGG. 8 40.
3. gleichgültig, ob dem Kinde, der Mutter, dem Vormunde, dem

VG. gegenüber oder einseitig. Anerkennung ist die rechtsgeschäftliche
Kundgabe des Willens, daß das Kind als von dem Anerkennenden
abstammend gelten solle, 7# Bay. 10“7; einseitiges nicht empfangsbedürf-
tiges Rechtsgeschäft, . R. 58 303. Anfechtung wegen Irrtums 8§§ 119 f.,
E. R. 58 346, wegen arglistiger Täuschung § 123. Aber eine solche liegt
nicht schon vor, wenn die Mutter wahrheitswidrig den Umgang auch
mit anderen Männern leugnet, Z. R. 58 3/. Anerkennung durch einen in der

Geschäftsfähigkeit Beschränkten bedarf der Einwilligung des gesetzl. Ver-
treters, aber der Standesbeamte darf die Beurkundung der Erklärung
nicht ablehnen, wenn die Einwilligung auch noch nicht vorliegt, &amp;. JG.
2168, Bay. 25/1P“. Wird mit der Anerkennung ein Anerkenntnis der

Unterhaltspflicht verbunden, so liegt ein Schuldanerkenntnis nach § 781

vor; letzteres für sich bedarf der öffentlichen Form nicht; Schriktlichtengenügt. — Randvermerk bei der Geburtsurkunde s. Pt.— 88 25,

Bel. d. BR. 25. 3. 99, 8 14. Antragrecht des Notars FGG. 8 71.
4. einer jpãteren Vaterschaftsklage gegenüber.
5. Folge der Anerkennung ist der Verlust der Einrede der mehreren

Beihälter; sie begründet nicht die Vaterschaft, E. R. 58 54, sie hindert
den Anerkennenden nicht, die Beiwohnung überhaupt zu bestreiten oder
die offenbare Unmöglichkeit nach § 17171 einzuwenden. Anderseits
wird die Anerkennung nicht dadurch ausgeschlossen, daß früher bereits
die Vaterschaft eines anderen festgestellt wurde oder daß ein anderer

das Rind vorher anerkennt hat; in einem solchen Falle entscheider
nicht die Zeit der Anerkennung und nicht die frühere Eintragung in
das Geburtsregister. Die neue Anerkennung wird dort auch eingetragen
. Bay. 1047.

Siebenter Titel.

Legitimation unehelicher Kinder."

* Unehel. Kinder können infolge Legitimation durch nachfolgende
Ehe oder durch GEhelichkeitserklärung die rechtl. Stellung ehel. Kinder.
erlangen. Erstere tritt kraft Gesetzes mit der Eheschließung der Eltern
ein, letztere erfolgt durch einen auf Antrag des Vaters ergehenden Akt
der Staatsgewalt. Die Folgen für die Stellung des Kindes sind bei

beiden nicht gleich (§s 1##9 im Vergleich zu § 17371. Vermerk im Ge-
burtsregisters.PStG. § 26 u. E. FG. 8 . Internat. Privatrecht n. 22
libergangsvorschr a. 9 l'r. a. 71 Rhein. Recht: B. AG. a. 105, 1|11.
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